
LEISTUNGSKOMPLEX 31
Tagesstrukturierung und Beschäftigung, Hilfestellung 
bei zeitlicher und örtlicher Orientierung. Planen des  
Tagesablaufs. Hilfe bei der Wiedererlangung, und  
zum Erhalt der häuslichen Selbstständigkeit.

LEISTUNGSKOMPLEX 32
Zeitlich umfangreiche Pflegen, bis zu 24 Stunden 
durch Ambulanten Dienst möglich.

LEISTUNGSKOMPLEX 33
Psychosoziale Betreuung, Anregung und Unterstützung
bei sozialen Kontakten (z. B. Gruppenangeboten),  
Gespräche führen und Unterhaltungen fördern mit  
dem Ziel der Aktivierung.

LEISTUNGSKOMPLEX 34
Maniküre, wenn keine Hilfen bei der Körperpflege  
erbracht werden.

Leistungskomplex 35
Hilfe bei der Haarwäsche und beim Frisieren. 

Leistungskomplex 36
Hilfe in Notfällen.

Leistungskomplex 37
Haushaltsbuch.
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FÜR EIN UNVERBINDLICHES BERATENDES GESPRÄCH UND IHRE 
FRAGEN STEHEN WIR IHNEN MONTAGS BIS FREITAGS ZWISCHEN 
8:00 UND 17:00 UHR ZUR VERFÜGUNG:
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Eichhorster Weg 25
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Tel. (030) 40 60 58 0
Fax (030) 40 60 58 25
amb.dienst@fdst.de
www.fdst.de

Der Ambulante Dienst ist eine Einrichtung der  
FÜRST DONNERSMARCK-STIFTUNG ZU BERLIN . Ziel  
und Zweck der 1916 gegründeten Stiftung ist die 
Rehabilitation körper- und mehrfachbehinderter Men-
schen sowie die wissenschaftliche Forschung auf die-
sem Gebiet. 
Die Stiftung arbeitet 
mit rund 600
Mitarbeitern in 
den Bereichen:	

REHABILITATION

BILDUNG

TOURISTIK

L E I S T U N G E N  F Ü R 
B E Z I R K S A M T  U N D / O D E R
S E L B S T Z AH  L E R 



L E I S T U N G E N  D E R
P F L E G E V E R S I C H E R U N G 

Grundversorgung

LEISTUNGSKOMPLEX 1
Erweiterte kleine Körperpflege. Hilfe beim Aufsuchen 
oder Verlassen des Bettes, An-/Auskleiden, Teilwaschen, 
Mund- und Zahnpflege, Kämmen.

LEISTUNGSKOMPLEX 2
Kleine Körperpflege. An-/Auskleiden, Teilwaschen, 
Mund- und Zahnpflege, Kämmen.

LEISTUNGSKOMPLEX 3
Erweiterte große Körperpflege. Hilfe beim Aufsuchen 
oder Verlassen des Bettes, An-/Auskleiden, Waschen/
Duschen, Baden, Rasieren, Mund- und Zahnpflege,  
Kämmen.

LEISTUNGSKOMPLEX 4
Große Körperpflege. An-/Auskleiden, Waschen/ 
Duschen, Rasieren, Mund- und Zahnpflege, 
Kämmen.

LEISTUNGSKOMPLEX 5
Lagern/Betten. Lagern, Bett machen/richten,  
Mobilisieren beim Betten.

LEISTUNGSKOMPLEX 6
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme. Hilfe beim Aufsuchen 
und Verlassen des Essensplatzes, Hilfe/Beaufsichtigung  
beim Essen und Trinken, Hygiene im Zusammenhang mit 
der Nahrungsaufnahme.

LEISTUNGSKOMPLEX 7
Darm und Blasenentleerung. a) Darm- und Blasenent
leerung beinhaltet insbesondere: Hilfe/Unterstützung 
bei der Blasen- und/oder Darmentleerung, einschließ-
lich Entsorgung der Ausscheidungen. b) Darm- und Bla-
senentleerung beinhaltet insbesondere: An-/Auskleiden, 
Hilfe/Unterstützung bei der Blasen- und/oder Darment-
leerung, z. B. Inkontinenzversorgung, zur Toilette brin-

gen, Entsorgung von Ausscheidungen, Intimpflege (nicht 
abrechenbar im Zusammenhang mit den Leistungskomple-
xen 1–4), neben den Leistungskomplexen 1–4  ist ggf. 
der Leistungskomplex 7a abrechenbar.

LEISTUNGSKOMPLEX 8
Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der 
Wohnung. An-/Auskleiden im Zusammenhang mit dem 
Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung,  
Treppensteigen.

LEISTUNGSKOMPLEX 9
Begleitung außer Haus. Begleitung bei Aktivitäten, bei 
denen das persönliche Erscheinen erforderlich und ein 
Hausbesuch nicht möglich ist (keine Spaziergänge/kultu-
rellen Veranstaltungen), in der Regel 3 x  im Monat.

Hauswirtschaftliche Versorgung

LEISTUNGSKOMPLEX 10
Beheizen der Wohnung. Beschaffung des Heizmaterials 
aus einem Vorrat im Haus, Entsorgung der Verbrennungs-
rückstände, Heizen.

LEISTUNGSKOMPLEX 11
Reinigung der Wohnung. a) Aufräumen der Wohnung, 
Trennung/Entsorgung des Abfalls, Spülen/Aufräumen 
(kann tägl. geleistet werden). b) Reinigung der Wohnung, 
Trennung/Entsorgung des Abfalls, Reinigung von Bad,  
Toilette, Küche, Wohn-/Schlafbereich, Staubsaugen/
Nassreinigung, Spülen/Staubwischen (kann in der Regel 
2x pro Woche geleistet werden; a+b nicht nebeneinan-
der abrechenbar).

LEISTUNGSKOMPLEX 12
Wechseln und Waschen der Wäsche/Kleidung. Wech-
seln der Wäsche (auch Bettwäsche), Pflege der Wäsche/
Kleidung (z. B. auch Bügeln, Ausbessern), Einräumen der 
Wäsche (kann in der Regel 1x pro Woche geleistet werden).

LEISTUNGSKOMPLEX 13
Einkaufen. Erstellen des Einkaufs- und Speiseplans, Ein-
kaufen von Lebensmitteln und sonstigen Dingen des per-

sönlichen Bedarfs sowie Einräumen der eingekauften  
Gegenstände (kann in der Regel 2 x pro Woche  
geleistet werden).

LEISTUNGSKOMPLEX 14
Zubereiten einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des 
Klienten (nicht bei warmem Essen auf Rädern). Kochen, 
Aufwärmen des Tiefkühlmittagstisches, Spülen des bei 
den Mahlzeiten verwendeten Geschirrs, Reinigen des Ar-
beitsbereiches.

LEISTUNGSKOMPLEX 15
Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit 
des Klienten (u. a. auch bei Essen auf Rädern). Zuberei-
tung warm angelieferter Kost oder einer sonstigen Mahl-
zeit, Spülen und Einräumen des bei der Mahlzeit verwen-
deten Geschirrs, Reinigen des Arbeitsbereiches.

SONSTIGES

LEISTUNGSKOMPLEX 16
a) Erstbesuch. Anamnese, Pflegeplanung sowie Angebot 
eines Pflegevertrages. b) Folgebesuch.

LEISTUNGSKOMPLEX 17
a) Einsatzpauschale. Werktäglich zwischen 6.00 und 
22.00 Uhr. b) Einsatzpauschale. Montags bis freitags 
zwischen 22.00 und 6.00 Uhr, an Wochenenden sowie 
an Feiertagen. Bei zeitgleicher Versorgung von zwei oder 
mehreren Klienten in einem Haushalt, bzw. in einer Wohn-
gemeinschaft ist die Einsatzpauschale jeweils anteilig, un-
abhängig vom Kostenträger, nach der Anzahl der zu ver-
sorgenden Anspruchsberechtigen zu berechnen.

LEISTUNGSKOMPLEX 18
Pflegeeinsatz nach § 37 Absatz 3 SGB XI. Beratung des 
Klienten und ggf. seiner Angehörigen, Hilfe für an De-
menz erkrankte Klienten.

LEISTUNGSKOMPLEX 19
Versorgung und Betreuung in Wohngemeinschaften  
von an Demenz erkrankten Klienten.


